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Vereinbarung 

Zwischen der DB Netz Aktiengesellschaft 
vertreten durch die 
DB ProjektBau GmbH, Räpplenstraße 17, 70191 Stuttgart 

nachstehend DB Netz AG genannt-

und 

dem Land Baden-Württemberg (Liegenschaftsveiwaltung) 

vertreten durch 

Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Ulm 

Mähringer Weg 148, 89075 Ulm 

nachstehend Eigentümerin genannt-

zur planrechtlichen Genehmigung bzw. zur Baumaßnahme Zwischenangriff 
Lehrer Tal in km 79,2 bis 79,4, Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg, Bereich 
Wendlingen -Ulm (PFA 2.4) gemäß § 74 Nr. 6 Veiwaltungsverfahrensgesetz 
(VwVfG) in Verbindung mit§§ 18, 18 b Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG). 

Aus brandschutztechnischen Gründen wird eine Querschnittsverbreiterung im Zwi
schenangriff Lehrer Tal notwendig. Zur Verbreiterung des Zwischenangriffs führt, 
dass ein fußläufiger Rettungsweg mit einer von der Fahrbahn des Zwischenangriffs 
unabhängigen Bewetterung ausgestattet wird. 
Der Querschnitt des Zwischenangriffs vergrößert sich dadurch beidseitig um jeweils 
0,53 m (ges. 1,06 m). 

Verfahrensrechtliche Voraussetzung für die Erteilung einer Genehmigung ist, dass 
die Eigentümerin der Flächen, die für das Vorhaben in Anspruch genommen wer
den sollen, mit der Inanspruchnahme einverstanden ist. 

Um einerseits den Interessen der DB Netz AG an der Durchführung einer planrecht
lichen Genehmigung und andererseits den legitimen Interessen der Eigentümerin 
eine angemessene Entschädigung für die unterirdische Inanspruchnahme ihrer Flä
chen zu erhalten , Rechnung zu tragen, haben die Vereinbarungspartner die nach
stehenden Regelungen getroffen: 
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1. Das Land Baden-Württemberg ist Eigentümerin des nachfolgend aufgeführ
ten Flurstücks. Dieses wird vorübergehend unterirdisch wie folgt in Anspruch 
genommen: 

Lfd . Grundbuch Blatt BV-Nr. Gemarkung Flurstück Größe in Vorüberge-
Nr. von Nr. m2 hende Inan-

spruchnahme 
in m2 

302 Ulm 37798 66 Ulm 1461 2.081 .805 1.935 

Die Lage des Flurstücks und die Fläche der vorübergehenden Inanspruchnahme 
ergeben sich aus dem als Anlage beigefügten Lageplan. Dieser ist Bestandteil die
ser Vereinbarung. 

2. Die Eigentümerin erklärt hiermit unwiderruflich ihr Einverständnis mit der In
anspruchnahme ihres Flurstücks gemäß Ziffer 1. 

3. Die DB Netz AG sagt der Eigentümerin für die Inanspruchnahme ihres Flur
stücks gemäß Ziffer 1 eine angemessene Entschädigung nach den allgemei
nen Entschädigungsgrundsätzen im Sinne des§ 22 AEG zu . Die Vereinba
rungspartner streben an, die Fragen des Grunderwerbs (z.B. Besitzüberlas
sung) und der Höhe der Entschädigung in einer separaten Vereinbarung zu 
regeln . 

Stuttgart, den .. .JP..:~~ . :?.Q..A~ .. 

r.\L /JiA.~, A. i)µ-
DB Projektßau GmbH j/ 


